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Der Regierende Bürgermeister von Berlin 

Senatskanzlei 

 

 

 

Herrn Abgeordneten Gunnar Lindemann (AfD)  

über 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

Antwort  

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/18996 

vom 01. Mai 2024 

über Abmeldungen 

_______________________________________________________________________ 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 
1. In wie vielen Fällen wurde in 2023 bzw. in den Vorjahren 2010 - 2022 nach einer Abmeldung i.S.v. § 17 (2) 

BMG durch die für den Vollzug des BMG zuständige Behörde des Landes Berlin durch eine Prüfung vor Ort 

ermittelt, ob diejenige Person, die sich abgemeldet hat, tatsächlich aus der Wohnung. Für die angemeldet war, 

ausgezogen ist? 

 

Zu 1: Melderechtliche Prüfungen, ob abgemeldete Personen auch wirklich die zuvor 

bewohnte Wohnung verlassen haben, finden nur anlassbezogen, nach begründeten 

Hinweisen und im Einzelfall statt. Eine Statistik wird nicht geführt. 

 

Berlin, den 17. Mai 2024 

 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin 

In Vertretung 

 

 

 

Martina Klement 

Staatssekretärin für Digitalisierung 

und Verwaltungsmodernisierung / CDO 


